
4. In Ergänzung der Reparationen, die die UdSSR 
aus ihrer eigenen Besatzungszone erhält, wird 
die UdSSR zusätzlich aus den westlichen Zonen 
erhalten:
a) 15% derjenigen verwendungsfähigen und 

vollständigen industriellen Ausrüstung, vor 
allem der metallurgischen, chemischen und 
Maschinen erzeugenden Industrien, soweit 
sie für die deutsche Friedenswirtschaft un
nötig und aus den westlichen Zonen 
Deutschlands zu entnehmen sind, im Aus
tausch für einen entsprechenden Wert an 
Nahrungsmitteln, Kohle, Kali, Zink, Holz, 
Tonprodukten, Petroleumprodukten und an
deren Waren, nach Vereinbarung.

b) 10% derjenigen industriellen Ausrüstung, 
die für die deutsche Friedenswirtschaft un* 
nötig ist und aus den westlichen Zonen zu 
entnehmen und auf Reparationskonto an die 
Sowjetregierung zu übertragen ist ohne Be
zahlung oder Gegenleistung irgendwelcher 
Art.

Die Entnahmen der Ausrüstung, wie sie oben 
in a) und b) vorgesehen sind, sollen gleich
zeitig erfolgen.

5. Der Umfang der aus den westlichen Zonen zu 
entnehmenden Ausrüstung, der auf Repara
tionskonto geht, muß spätestens innerhalb 
sechs Monaten von jetzt ab bestimmt sein.

6. Die Entnahme der industriellen Ausrüstung soll 
so bald wie möglich beginnen und innerhalb 
von zwei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der 
in § 5 spezifizierten Bestimmung, abgeschlossen 
sein. Die Auslieferung der in § 4 a) genannten 
Produkte soll so schnell wie möglich begin
nen, und zwar in durch Vereinbarung beding 
ten Teillieferungen seitens der Sowjetunion, 
und innerhalb von fünf Jahren'von dem er
wähnten Datum ab erfolgen. Die Bestimmung 
des Umfanges und der Art der industriellen 
Ausrüstung, die für die deutsche Friedenswirt
schaft unnötig ist und der Reparation unter
liegt, soll durch den Kontrollrat gemäß den 
Richtlinien erfolgen, die von der alliierten 
Kontrollkommission für Reparationen, unter 
Beteiligung Frankreichs, festgelegt sind, wobei 
die endgültige Entscheidung durch den Kom
mandierenden der Zone getroffen wird, aus der 
die Ausrüstung entnommen werden soll.

7. Vor der Festlegung des Gesamtumfanges der 
der Entnahme unterworfenen Ausrüstung 
sollen Vorschußlieferungen solcher Aus
rüstung erfolgen, die als zur Auslieferung ver
fügbar bestimmt werden in Übereinstimmung 
mit dem Verfahren, das im letzten Satz des § 6 
vorgesehen ist.

8 Die Sowjetregierung verzichtet auf alle An
sprüche bezüglich der Reparationen aus An
teilen an deutschen Unternehmungen, die in 
den westlichen Besatzungszonen in Deutsch 
land gelegen sind. Das gleiche gilt für 
deutsche Auslandsguthaben in allen Ländern, 
mit Ausnahme der weiter unten in § 9 gekenn
zeichneten Fälle.

9 Die Regierungen der USA und des Vereinigten 
Königreichs verzichten auf ihre Ansprüche im

Hinblick auf Reparationen hinsichtlich der An
teile an deutschen Unternehmungen, die in der 
östlichen Besatzungszone in Deutschland ge
legen sind. Das gleiche gilt für deutsche Aus
landsguthaben in Bulgarien, Finnland, Ungarn, 
Rumänien und Ostösterreich. 4

iö. Die Sowjetregierung erhebt keine Ansprüche 
auf das von den alliierten Truppen in Deutsch
land erbeutete Gold.

V.
Die deutsche Kriegs- und Handelsmarine

Die Konferenz erzielte im Prinzip eine Einigung 
hinsichtlich der Maßnahmen über die Ausnutzung 
und die Verfügung über die ausgelieferte deutsche 
Flotte und die Handelsschiffe. Es wurde beschlos
sen, daß die drei Regierungen Sachverständige be
stellen, um gemeinsam detaillierte Pläne zur Ver
wirklichung der vereinbarten Grundsätze auszu
arbeiten. Eine weitere gemeinsame Erklärung 
wird von den drei Regierungen gleichzeitig zu 
gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Vi. :
Stadt Königsberg 

und das anliegende Gebiet
Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der Sowjet

regierung, daß vorbehaltlich der endgültigen Be
stimmung der territorialen Fragen bei der Friedens
regelung derjenige Abschnitt der Westgrenze der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der an 
die Ostsee grenzt, von einem Punkt an der öst
lichen Küste der Danziger Bucht in östlicher Rich
tung nördlich von Braunsberg—Goldap und von da 
2U dem Schnittpunkt der Grenzen Litauens, der Pol
nischen Republik und Ostpreußens verlaufen soll.

Die Konferenz hat grundsätzlich dem Vorschlag 
1er Sowjetregierung hinsichtlich der endgültigen 
Übergabe der Stadt Königsberg und des anliegen
den Gebietes an die Sowjetunion gemäß der obigen 
Beschreibung zugestimmt, wobei der genaue Grenz
verlauf einer sachverständigen Prüfung Vor
behalten bleibt.

Der Präsident der USA und der britische Premier- 
ainister haben erklärt, daß sie den Vorschlag der 
Konferenz bei der bevorstehenden Friedensregelung 
mterstützen werden.

VII.
Kriegsverbrecher

Die drei Regierungen haben von dem Meinungs* 
lustausch Kenntnis genommen, der in den letzten 
Wochen in London zwischen britischen, USA-, 
sowjetischen und französischen Vertretern mit dem 
Ziele stattgefunden hat, eine Vereinbarung über 
die Methoden des Verfahrens gegen alle Haupt
kriegsverbrecher zu erzielen, deren Verbrechen 
nach der Moskauer Erklärung vom Oktober 1943 
räumlich nicht besonders begrenzt sind.

Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absicht, 
diese Verbrecher einer schnellen und sicheren 
Gerichtsbarkeit zuzuführen. Sie hoffen, daß die 
Verhandlungen in London zu einer schnellen Ver
einbarung führen, die diesem Zwecke dient und 
sie betrachten es als eine Angelegenheit von
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